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Die Stadtvertretung hat Folgendes beschlossen: 
 
Die Stadtvertretung stimmt der Einleitung des Vergabeverfahrens für die Bereitstellung einer 
weiteren geeigneten Immobilie zur zeitlich befristeten Unterbringung zugewiesener 
Flüchtlinge zu. Dies schließt auch die Betreibung und Bewachung ein. Hierzu ist eine 
europaweite Ausschreibung durchzuführen. Die Leistungen werden für eine Vertragslaufzeit 
von zwei Jahren mit einer Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr vergeben. 
Der Oberbürgermeister wird in diesem Zusammenhang beauftragt im Ergebnis des 
Ausschreibungsverfahrens den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.  
 
Über den Abschluss des Verfahrens wird die Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin 
zum gegebenen Zeitpunkt informiert. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt aufgrund der 
landesseitigen Kostentragung in enger Abstimmung mit dem Landesamt für innere 
Verwaltung. 
 
 
Hierzu wird mitgeteilt: 
 
Die Landeshauptstadt Schwerin hat gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 05.12.2022 
die Unterbringung von Asylbewerbern/innen inklusive Betreuung, Bewirtschaftung der 
Unterkunft und Rezeptionsbesetzung vom 03.08.2023 bis 06.09.2023 ausgeschrieben.  
 
Der Zuschlag erfolgte an die Firma Comtact GmbH. Es handelte sich um den einzigen 
Bieter. Es erfolgt die Bereitstellung einer Immobilie mit 50 Plätzen am Standort Werkstraße 4 
zur befristeten Unterbringung von 50 Asylbewerbern/innen. Dies schließt die erforderliche 
Ausstattung, die Betreuung der untergebrachten Personen, die Bewirtschaftung der 
Unterkunft und eine Rezeptionsbesetzung für 24 Stunden an 7 Tagen pro Woche ein. Die 
Bewohner/innen verpflegen sich selbst.  
 
Die Vertragsdauer beträgt 2 Jahre mit einer Verlängerungsoption von maximal 1 Jahr. 
Vertragsbeginn ist der 15.11.2023. 
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